
1 RECHNUNGSANSCHRIFT
Bitte informieren Sie uns schriftlich bei Änderungen Ihrer Rechnungsanschrift.

2 ABRECHNUNGSZEITRAUM
Der Abrechnungszeitraum umfasst in der Regel ein volles Jahr und endet an Ihrem 
vertraglich vereinbarten Abrechnungsstichtag – zum Beispiel dem 31.12. eines Jahres.
Sind Sie ein neuer Vertragspartner? Dann beginnt die erste Abrechnung entweder mit der 
Inbetriebnahme der Energieanlage oder – wenn Sie in einen bestehenden Proenergy-Vertrag 
eingetreten sind – mit dem Datum des Eigentumübergangs des Hauses auf Sie.

3 RECHNUNGSBETRAG
Dies ist der komplette Betrag für die Energielieferung im Abrechnungszeitraum. Die detaillierte 
Herleitung Ihres Rechnungsbetrags finden Sie auf der zweiten Seite der Energieabrechnung.

5 ABRECHNUNGSBETRAG
Zwischensumme: Differenz zwischen dem angefallenen Rechnungsbetrag und den 
angeforderten Abschlägen.

7 ZAHLUNGSBETRAG
Hier ist Ihr Guthaben oder Ihr Nachzahlungsbetrag vermerkt.

4 ANGEFORDERTE ABSCHLÄGE
Summe der Abschläge, die wir von Ihnen im Abrechnungszeitraum angefordert haben.

9 NEUER ABSCHLAG
Auf der Grundlage Ihres Jahresverbrauchs und der aktuellen Energiepreise errechnen wir Ihren 
neuen monatlichen Abschlagsbetrag.
(Vergleiche hierzu auch § 5, Abs. (3) des Wärmelieferungsvertrags)

8 FORDERUNGSAUSGLEICH
Hier finden Sie unsere Bankverbindung nebst dem Verwendungszweck, den Sie bitte bei einer 
Überweisung angeben. Haben Sie uns bereits eine Einzugsermächtigung erteilt, ist an dieser Stelle 
Ihre Bankverbindung angegeben. Bitte überprüfen Sie die Daten und teilen uns gegebenenfalls 
Änderungen schriftlich mit.

6 VON DEN ANGEFORDERTEN ABSCHLÄGEN NOCH OFFEN 
ODER ZUVIEL GEZAHLT?
Dieser Betrag ist nur dann ungleich Null, wenn Sie weniger oder mehr Abschläge gezahlt 
haben, als wir von Ihnen angefordert haben. In unserem Beispiel haben wir im Abrechnungsjahr 
5340,00 Euro angefordert – das sind 12 Monatsabschläge von je 445 Euro. Hätte Max Mustermann 
einmal vergessen, einen Abschlag zu zahlen, ständen hier EUR 445,00; hätte er anderenfalls jeden 
Monat zehn Euro zuviel überwiesen, wäre in der Rechnung der Betrag mit EUR –120,00 ausgewie-
sen. Die Über- oder Unterzahlung wird mit dem Abrechnungsbetrag verrechnet und ergibt den
Zahlungsbetrag.
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1 REFERENZFELD
Hier listen wir Daten wie den Standort Ihrer Energieanlage, die Identifikationsnummer Ihres Objekts 
(OID) und ggf. die Kesselleistung Ihrer Anlage in Kilowatt (kW) auf. Bei Fragen zu Ihrer Abrechnung 
wenden Sie sich gerne an die dort ausgewiesene Telefonnummer unseres Kundenmanagements.

2 GRUNDPREISBERECHNUNG
Der Grundpreis enthält die anteiligen Festkosten für den Betrieb der Energieanlage. Das sind im 
Wesentlichen die Kosten für die Bereitstellung und den Betrieb der Anlage (z.B. Wartung, Stör-
dienst, Reparatur, Instandhaltung) gemäß der Leistungsbeschreibung im Vertrag.

2a DATUM – VON BIS 
Der Abrechnungszeitraum kann - wie in unserem Beispiel - unterteilt sein. Dies ist der Fall, wenn 
im Abrechnungszeitraum eine Preisänderung – zum Beispiel der Lohnkosten oder des Grund-
preises des Vorversorgers - stattgefunden hat.

2b VARIANTEN DER GRUNDPREISBERECHNUNG
Die Faktoren für die Preiszusammensetzung finden Sie in der Preisgleitklausel in Ihrem Vertrag.
- LEISTUNG ODER FLÄCHE: In Einzelfällen erfolgt eine Aufteilung des Grundpreises auch nach 
  der Leistung der Energieerzeugungsanlage oder der beheizten Wohnfläche. 
- GRUNDPREIS JE EINHEIT: Wenn Ihr Grundpreis nach Leistung oder Fläche errechnet wird, 
  finden Sie hier den Preis pro Kilowatt (kW) Leistung oder Quadratmeter (m²) Fläche.
- JAHRESGRUNDPREIS: In der Regel haben wir mit Ihnen einen Jahresgrundpreis vereinbart. 

2c ANZAHL TAGE
Die Berechnung des Jahresgrundpreises erfolgt zu jedem Preisänderungsdatum anteilig über 
die Kalendertage.

3 ARBEITSPREISBERECHNUNG 
Im Arbeitspreis spiegeln sich die verbrauchsabhängigen Kosten für die erzeugte Energiemenge, 
z. B. Wärme für Heizung und Warmwasser, wider. 

	 3a DATUM / WL 654321 
	 In der oberen Zeile steht die Zählernummer Ihres Messgerätes (z.B. WL = Wärmemengenzähler, 	
	 WZWW = zusätzlicher Wärmemengenzähler für die Erwärmung des Warmwassers, ELT = Strom	
	 zähler). Darunter wird zunächst der gesamte Abrechnungszeitraum aufgeführt. Unterteilungen 	
	 in Einzelzeiträume werden vorgenommen, wenn sich der Arbeitspreis zu einem bestimmten 	
	 Datum im Abrechnungszeitraum ändert (vgl. Punkt 3e). Die Abgrenzung des Verbrauchs zum 	
	 jeweiligen Preisänderungsdatum errechnet sich nach den Gradtagszahlen Ihrer Region 
	 (vgl. Punkt 3c).

	 3b ZÄHLERSTAND
	 Hier finden Sie Ihren Zählerstand zum Abrechnungsstichtag. Dieser wird vom Messgerät abge-	
	 speichert und kann auch nachträglich ausgelesen werden. Der alte Zählerstand entspricht dem 	
	 „Zählerstand neu“ der Vorjahresrechnung. 

	 3c VERBRAUCH
	 Der Verbrauch im Abrechnungszeitraum ergibt sich aus der Differenz der Zählerstände alt / neu.

	 3d ZÄHLERFAKTOR
	 In der Regel beträgt Ihr Zählerfaktor „1“, das heißt, 100% des gemessenen Verbrauchs 		
	 werden Ihnen berechnet. 

	 3e ARBEITSPREIS EUR/MWh
	 Der Arbeitspreis wird gemäß der vertraglichen vereinbarten Preisregelung in Euro pro Megawatt	
	 stunde (MWh) berechnet. 

4 MESSPREISBERECHNUNG
Der Messpreis enthält im Wesentlichen die Kosten für die Bereitstellung der Messgeräte sowie ggf. 
die Kosten für Ablesung und Abrechnungserstellung – soweit vertraglich vereinbart.

4a DATUM VON BIS / ANZAHL TAGE
Die Berechnung des Messpreises für den Abrechnungszeitraum erfolgt über Kalendertage. 

4b JAHRESMESSPREIS
Die Faktoren für die Zusammensetzung des Messpreises finden Sie ebenfalls in der vereinbarten 
Preisgleitformel Ihres Vertrages. 
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** Hier finden Sie den zur Zeit gültigen Umsatzsteuersatz


